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Zu § 14 des Gesetzes 

§ 31 Angaben in der Rechnung 

(1) Eine Rechnung kann aus mehreren Dokumenten bestehen, 
aus denen sich die nach § 14 Abs. 4 des Gesetzes geforderten 
Angaben insgesamt ergeben. In einem dieser Dokumente sind das 
Entgelt und der darauf entfallende Steuerbetrag jeweils zusam-
mengefasst anzugeben und alle anderen Dokumente zu bezeich-
nen, aus denen sich die übrigen Angaben nach § 14 Abs. 4 des 
Gesetzes ergeben. Die Angaben müssen leicht und eindeutig 
nachprüfbar sein. 

(2) Den Anforderungen des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes 
ist genügt, wenn sich auf Grund der in die Rechnung aufgenom-
menen Bezeichnungen der Name und die Anschrift sowohl des 
leistenden Unternehmers als auch des Leistungsempfängers ein-
deutig feststellen lassen. 

(3) Für die in § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 5 des Gesetzes vorge-
schriebenen Angaben können Abkürzungen, Buchstaben, Zahlen 
oder Symbole verwendet werden, wenn ihre Bedeutung in der 
Rechnung oder in anderen Unterlagen eindeutig festgelegt ist. Die 
erforderlichen anderen Unterlagen müssen sowohl beim Ausstel-
ler als auch beim Empfänger der Rechnung vorhanden sein. 

(4) Als Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung (§ 14 Abs. 
4 Satz 1 Nr. 6 des Gesetzes) kann der Kalendermonat angegeben 
werden, in dem die Leistung ausgeführt wird. 

(5) Eine Rechnung kann berichtigt werden, wenn 

a) sie nicht alle Angaben nach § 14 Abs. 4 oder § 14a des Geset-
zes enthält oder 

b) Angaben in der Rechnung unzutreffend sind. 

Es müssen nur die fehlenden oder unzutreffenden Angaben durch 
ein Dokument, das spezifisch und eindeutig auf die Rechnung be-
zogen ist, übermittelt werden. Es gelten die gleichen Anforderun-
gen an Form und Inhalt wie in § 14 des Gesetzes. 

§ 32 Rechnungen über Umsätze, die verschiedenen Steuer-
sätzen unterliegen 

Wird in einer Rechnung über Lieferungen oder sonstige Leistun-
gen, die verschiedenen Steuersätzen unterliegen, der Steuerbe-
trag durch Maschinen automatisch ermittelt und durch diese in der 
Rechnung angegeben, ist der Ausweis des Steuerbetrages in ei-
ner Summe zulässig, wenn für die einzelnen Posten der Rechnung 
der Steuersatz angegeben wird. 

§ 33 Rechnungen über Kleinbeträge 

Eine Rechnung, deren Gesamtbetrag 250 Euro nicht übersteigt, 
muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers, 

2. das Ausstellungsdatum, 

3. die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den 
Umfang und die Art der sonstigen Leistung und („,“ ab 
1.1.2028) 

3a. (ab 1.1.2028:) die Angabe „Versteuerung nach vereinnahmten 
Entgelten“, sofern der leistende Unternehmer die Steuer nach 
§ 20 des Gesetzes berechnet und 

4. das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die 
Lieferung oder sonstige Leistung in einer Summe sowie den 
anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer Steuerbefreiung 
einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leis-
tung eine Steuerbefreiung gilt. (ab 1.1.2028: „und“) 

Die §§ 31 und 32 sind entsprechend anzuwenden. Die Sätze 1 und 
2 gelten nicht für Rechnungen über Leistungen im Sinne der §§ 
3c, 6a und 13b des Gesetzes. Eine Rechnung nach Satz 1 kann 
abweichend von § 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes immer als 
sonstige Rechnung im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 4 des Geset-
zes übermittelt werden. 

§ 34 Fahrausweise als Rechnungen 

(1) Fahrausweise, die für die Beförderung von Personen ausgege-
ben werden, gelten als Rechnungen im Sinne des § 14 des Geset-
zes, wenn sie mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des 
Unternehmers, der die Beförderungsleistung ausführt. § 31 
Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden 

2. das Ausstellungsdatum 

2a. (ab 1.1.2028:) die Angabe „Versteuerung nach vereinnahmten 
Entgelten“, sofern der leistende Unternehmer die Steuer nach 
§ 20 des Gesetzes berechnet 

3. das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag in einer 
Summe 

4. den anzuwendenden Steuersatz, wenn die Beförderungsleis-
tung nicht dem ermäßigten Steuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 10 
des Gesetzes unterliegt und 

5. im Fall der Anwendung des § 26 Abs. 3 des Gesetzes einen 
Hinweis auf die grenzüberschreitende Beförderung von Perso-
nen im Luftverkehr. 

Eine Rechnung nach Satz 1 kann abweichend von § 14 Absatz 2 
Satz 2 des Gesetzes immer als sonstige Rechnung im Sinne von 
§ 14 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes übermittelt werden. 

(2) Fahrausweise für eine grenzüberschreitende Beförderung im 
Personenverkehr und im internationalen Eisenbahn-Personenver-
kehr gelten nur dann als Rechnung im Sinne des § 14 des Geset-
zes, wenn eine Bescheinigung des Beförderungsunternehmers 
oder seines Beauftragten darüber vorliegt, welcher Anteil des Be-
förderungspreises auf die Strecke im Inland entfällt. In der Be-
scheinigung ist der Steuersatz anzugeben, der auf den auf das In-
land entfallenden Teil der Beförderungsleistung anzuwenden ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Belege im Reisegepäckverkehr 
entsprechend. 

§ 34a Rechnungen von Kleinunternehmern 

Eine Rechnung über Umsätze, die nach § 19 Absatz 1 des Geset-
zes steuerfrei sind, muss mindestens folgende Angaben enthalten: 
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1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers, 

2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steu-
ernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern er-
teilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Kleinunterneh-
mer-Identifikationsnummer, 

3. das Ausstellungsdatum, 

4. die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelie-
ferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen 
Leistung, 

5. das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung in einer 
Summe mit einem Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder 
sonstige Leistung die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer gilt 
(§ 19 des Gesetzes) und 

6. in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leis-
tungsempfänger oder durch einen von ihm beauftragten Dritten 
gemäß § 14 Absatz 2 Satz 5 des Gesetzes die Angabe „Gut-
schrift“. 

Die §§ 33 und 34 bleiben unberührt. § 31 gilt entsprechend. Eine 
Rechnung nach Satz 1 kann abweichend von § 14 Absatz 2 Satz 
2 des Gesetzes immer als sonstige Rechnung im Sinne von § 14 
Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes übermittelt werden. 

Zu § 15 des Gesetzes 

§ 35 Vorsteuerabzug bei Rechnungen über Kleinbeträge und 
bei Fahrausweisen 

(1) Bei Rechnungen im Sinne des § 33 kann der Unternehmer den 
Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen, wenn er den Rechnungsbe-
trag in Entgelt und Steuerbetrag aufteilt. 

(2) Absatz 1 ist für Rechnungen im Sinne des § 34 entsprechend 
anzuwenden. Bei der Aufteilung in Entgelt und Steuerbetrag ist der 
Steuersatz nach § 12 Abs. 1 des Gesetzes anzuwenden, wenn in 
der Rechnung dieser Steuersatz angegeben ist. Bei den übrigen 
Rechnungen ist der Steuersatz nach § 12 Abs. 2 des Gesetzes 
anzuwenden. Bei Fahrausweisen im Luftverkehr kann der Vor-
steuerabzug nur in Anspruch genommen werden, wenn der Steu-
ersatz nach § 12 Abs. 1 des Gesetzes im Fahrausweis angegeben 
ist. 

§ 40 Vorsteuerabzug bei unfreien Versendungen 

(1) Läßt ein Absender einen Gegenstand durch einen Frachtführer 
oder Verfrachter unfrei zu einem Dritten befördern oder eine sol-
che Beförderung durch einen Spediteur unfrei besorgen, so ist für 
den Vorsteuerabzug der Empfänger der Frachtsendung als Auf-
traggeber dieser Leistungen anzusehen. Der Absender darf die 
Steuer für diese Leistungen nicht als Vorsteuer abziehen. Der 
Empfänger der Frachtsendung kann diese Steuer unter folgenden 
Voraussetzungen abziehen: 

1. Er muss im Übrigen hinsichtlich der Beförderung oder ihrer Be-
sorgung zum Abzug der Steuer berechtigt sein (§ 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes). 

2. Er muss die Entrichtung des Entgelts zuzüglich der Steuer für 
die Beförderung oder für ihre Besorgung übernommen haben. 

3. Die in Nummer 2 bezeichnete Voraussetzung muss aus der 
Rechnung über die Beförderung oder ihre Besorgung zu erse-
hen sein. Die Rechnung ist vom Empfänger der Frachtsendung 
aufzubewahren. 

(2) Die Vorschriften des § 22 des Gesetzes sowie des § 35 Abs. 1 
und § 63 dieser Verordnung gelten für den Empfänger der Fracht-
sendung entsprechend 

§ 43 Erleichterungen bei der Aufteilung der Vorsteuern 

Die den folgenden steuerfreien Umsätzen zuzuordnenden Vor-
steuerbeträge sind nur dann vom Vorsteuerabzug ausgeschlos-
sen, wenn sie diesen Umsätzen ausschließlich zuzuordnen sind: 

1. Umsätze von Geldforderungen, denen zum Vorsteuerabzug 
berechtigende Umsätze des Unternehmers zugrunde liegen; 

2. Umsätze von Wechseln, die der Unternehmer von einem Leis-
tungsempfänger erhalten hat, weil er den Leistenden als Bürge 
oder Garantiegeber befriedigt. Das gilt nicht, wenn die Vorsteu-
ern, die dem Umsatz dieses Leistenden zuzurechnen sind, vom 
Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind; 

3. sonstige Leistungen, die im Austausch von gesetzlichen Zah-
lungsmitteln bestehen, Lieferungen von im Inland gültigen amt-
lichen Wertzeichen sowie Einlagen bei Kreditinstituten, wenn 
diese Umsätze als Hilfsumsätze anzusehen sind. 

Zu § 15a des Gesetzes 

§ 44 Vereinfachungen bei der Berichtigung des Vorsteuerab-
zugs 

(1) Eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach § 15a des Geset-
zes entfällt, wenn die auf die Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten eines Wirtschaftsguts entfallende Vorsteuer 1 000 Euro nicht 
übersteigt. 

(2) Haben sich bei einem Wirtschaftsgut in einem Kalenderjahr die 
für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhält-
nisse um weniger als zehn Prozentpunkte geändert, entfällt bei 
diesem Wirtschaftsgut für dieses Kalenderjahr die Berichtigung 
des Vorsteuerabzugs. Das gilt nicht, wenn der Betrag, um den der 
Vorsteuerabzug für dieses Kalenderjahr zu berichtigen ist, 1 000 
Euro übersteigt. 

(3) Übersteigt der Betrag, um den der Vorsteuerabzug bei einem 
Wirtschaftsgut für das Kalenderjahr zu berichtigen ist, nicht 6 000 
Euro, so ist die Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach § 15a des 
Gesetzes abweichend von § 18 Abs. 1 und 2 des Gesetzes erst im 
Rahmen der Steuerfestsetzung für den Besteuerungszeitraum 
durchzuführen, in dem sich die für den ursprünglichen Vorsteuer-
abzug maßgebenden Verhältnisse geändert haben. Wird das Wirt-
schaftsgut während des maßgeblichen Berichtigungszeitraums 
veräußert oder nach § 3 Abs. 1b des Gesetzes geliefert, so ist die 
Berichtigung des Vorsteuerabzugs für das Kalenderjahr der Liefe-
rung und die folgenden Kalenderjahre des Berichtigungszeitraums 
abweichend von Satz 1 bereits bei der Berechnung der Steuer für 
den Voranmeldungszeitraum (§ 18 Abs. 1 und 2 des Gesetzes) 
durchzuführen, in dem die Lieferung stattgefunden hat. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind bei einer Berichtigung der auf nach-
trägliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten und auf die in § 
15a Abs. 3 und 4 des Gesetzes bezeichneten Leistungen entfal-
lenden Vorsteuerbeträge entsprechend anzuwenden. 

§ 45 Maßgebliches Ende des Berichtigungszeitraums 

Endet der Zeitraum, für den eine Berichtigung des Vorsteuerab-
zugs nach § 15a des Gesetzes durchzuführen ist, vor dem 16. ei-
nes Kalendermonats, so bleibt dieser Kalendermonat für die Be-
richtigung unberücksichtigt. Endet er nach dem 15. eines Kalen-
dermonats, so ist dieser Kalendermonat voll zu berücksichtigen. 

Zu den §§ 16 und 18 des Gesetzes 

Dauerfristverlängerung 

§ 46 Fristverlängerung 

Das Finanzamt hat dem Unternehmer auf Antrag die Fristen für die 
Übermittlung der Voranmeldungen und für die Entrichtung der Vo-
rauszahlungen (§ 18 Abs. 1, 2 und 2a des Gesetzes) um einen 
Monat zu verlängern. Das Finanzamt hat den Antrag abzulehnen 
oder eine bereits gewährte Fristverlängerung zu widerrufen, wenn 
der Steueranspruch gefährdet erscheint. 

§ 47 Sondervorauszahlung 

(1) Die Fristverlängerung ist bei einem Unternehmer, der die Vo-
ranmeldungen monatlich zu übermitteln hat, unter der Auflage zu 
gewähren, dass dieser eine Sondervorauszahlung auf die Steuer 
eines jeden Kalenderjahres entrichtet. Die Sondervorauszahlung 
beträgt ein Elftel der Summe der Vorauszahlungen für das voran-
gegangene Kalenderjahr. 

(2) Hat der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit nur in einem Teil des vorangegangenen Kalenderjahres aus-
geübt, so ist die Summe der Vorauszahlungen dieses Zeitraums 
in eine Jahressumme umzurechnen. Angefangene Kalendermo-
nate sind hierbei als volle Kalendermonate zu behandeln. 

(3) Hat der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit im laufenden Kalenderjahr begonnen, so ist die Sondervoraus-
zahlung auf der Grundlage der zu erwartenden Vorauszahlungen 
dieses Kalenderjahres zu berechnen. 

§ 48 Verfahren 

(1) Der Unternehmer hat die Fristverlängerung für die Übermittlung 
der Voranmeldungen bis zu dem Zeitpunkt zu beantragen, an dem 
die Voranmeldung, für die die Fristverlängerung erstmals gelten 
soll, nach § 18 Abs. 1, 2 und 2a des Gesetzes zu übermitteln ist. 
Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die 
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amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln. Auf Antrag kann 
das Finanzamt zur Vermeidung von unbilligen Härten auf eine 
elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall hat der Un-
ternehmer einen Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
zu stellen. In dem Antrag hat der Unternehmer, der die Voranmel-
dungen monatlich zu übermitteln hat, die Sondervorauszahlung (§ 
47) selbst zu berechnen und anzumelden. Gleichzeitig hat er die 
angemeldete Sondervorauszahlung zu entrichten. 

(2) Während der Geltungsdauer der Fristverlängerung hat der Un-
ternehmer, der die Voranmeldungen monatlich zu übermitteln hat, 
die Sondervorauszahlung für das jeweilige Kalenderjahr bis zum 
gesetzlichen Zeitpunkt der Übermittlung der ersten Voranmeldung 
zu berechnen, anzumelden und zu entrichten. Absatz 1 Satz 2 und 
3 gilt entsprechend. 

(3) Das Finanzamt kann die Sondervorauszahlung festsetzen, 
wenn sie vom Unternehmer nicht oder nicht richtig berechnet 
wurde oder wenn die Anmeldung zu einem offensichtlich unzutref-
fenden Ergebnis führt. 

(4) Die festgesetzte Sondervorauszahlung ist bei der Festsetzung 
der Vorauszahlung für den letzten Voranmeldungszeitraum des 
Besteuerungszeitraums zu berücksichtigen, für den die Fristver-
längerung gilt. Ein danach verbleibender Erstattungsanspruch ist 
mit Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis aufzurechnen (§ 
226 der Abgabenordnung), im Übrigen zu erstatten. 

Zu § 22 des Gesetzes 

§ 63 Aufzeichnungspflichten 

(1) Die Aufzeichnungen müssen so beschaffen sein, dass es ei-
nem sachverständigen Dritten innerhalb einer angemessenen Zeit 
möglich ist, einen Überblick über die Umsätze des Unternehmers 
und die abziehbaren Vorsteuern zu erhalten und die Grundlagen 
für die Steuerberechnung festzustellen. 

(2) Entgelte, Teilentgelte, Bemessungsgrundlagen nach § 10 Abs. 
4 und 5 des Gesetzes, nach § 14c des Gesetzes geschuldete 
Steuerbeträge sowie Vorsteuerbeträge sind am Schluss jedes Vo-
ranmeldungszeitraums zusammenzurechnen. Im Falle des § 17 
Abs. 1 Satz 6 des Gesetzes sind die Beträge der Entgeltsminde-
rungen am Schluss jedes Voranmeldungszeitraums zusammenzu-
rechnen. 

(3) Der Unternehmer kann die Aufzeichnungspflichten nach § 22 
Abs. 2 Nr. 1 Satz 1, 3, 5 und 6, Nr. 2 Satz 1 und Nr. 3 Satz 1 des 
Gesetzes in folgender Weise erfüllen: 

1. Das Entgelt oder Teilentgelt und der Steuerbetrag werden in 
einer Summe statt des Entgelts oder des Teilentgelts aufge-
zeichnet. 

2. Die Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 4 und 5 des Geset-
zes und der darauf entfallende Steuerbetrag werden in einer 
Summe statt der Bemessungsgrundlage aufgezeichnet. 

3. Bei der Anwendung des § 17 Abs. 1 Satz 6 des Gesetzes wer-
den die Entgeltsminderung und die darauf entfallende Minde-
rung des Steuerbetrags in einer Summe statt der Entgeltsmin-
derung aufgezeichnet. 

§ 22 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2, Nr. 2 Satz 2 und Nr. 3 Satz 2 des Geset-
zes gilt entsprechend. Am Schluss jedes Voranmeldungszeit-
raums hat der Unternehmer die Summe der Entgelte und Teilent-
gelte, der Bemessungsgrundlagen nach § 10 Abs. 4 und 5 des 
Gesetzes sowie der Entgeltsminderungen im Falle des § 17 Abs. 
1 Satz 6 des Gesetzes zu errechnen und aufzuzeichnen. 

(4) Dem Unternehmer, dem wegen der Art und des Umfangs des 
Geschäfts eine Trennung der Entgelte und Teilentgelte nach Steu-
ersätzen (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 und Nr. 2 Satz 2 des Gesetzes) 
in den Aufzeichnungen nicht zuzumuten ist, kann das Finanzamt 
auf Antrag gestatten, dass er die Entgelte und Teilentgelte nach-
träglich auf der Grundlage der Wareneingänge oder, falls diese 
hierfür nicht verwendet werden können, nach anderen Merkmalen 
trennt. Entsprechendes gilt für die Trennung nach Steuersätzen 
bei den Bemessungsgrundlagen nach § 10 Abs. 4 und 5 des Ge-
setzes (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 und Nr. 3 Satz 2 des Gesetzes). 
Das Finanzamt darf nur ein Verfahren zulassen, dessen steuerli-
ches Ergebnis nicht wesentlich von dem Ergebnis einer nach Steu-
ersätzen getrennten Aufzeichnung der Entgelte, Teilentgelte und 
sonstigen Bemessungsgrundlagen abweicht. Die Anwendung des 
Verfahrens kann auf einen in der Gliederung des Unternehmens 
gesondert geführten Betrieb beschränkt werden. 

(5) Der Unternehmer kann die Aufzeichnungspflicht nach § 22 
Abs. 2 Nr. 5 des Gesetzes in der Weise erfüllen, dass er die Ent-
gelte oder Teilentgelte und die auf sie entfallenden Steuerbeträge 
(Vorsteuern) jeweils in einer Summe, getrennt nach den in den 
Eingangsrechnungen angewandten Steuersätzen, aufzeichnet. 
Am Schluss jedes Voranmeldungszeitraums hat der Unternehmer 
die Summe der Entgelte und Teilentgelte und die Summe der Vor-
steuerbeträge zu errechnen und aufzuzeichnen. 

§ 64 Aufzeichnung im Fall der Einfuhr 

Der Aufzeichnungspflicht nach § 22 Absatz 2 Nummer 6 des Ge-
setzes ist genügt, wenn die entstandene Einfuhrumsatzsteuer mit 
einem Hinweis auf einen entsprechenden zollamtlichen Beleg auf-
gezeichnet wird. 

§ 65 Aufzeichnungspflichten der Kleinunternehmer 

Unternehmer, auf deren Umsätze § 19 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 
anzuwenden ist, haben an Stelle der nach § 22 Abs. 2 bis 4 des 
Gesetzes vorgeschriebenen Angaben Folgendes aufzuzeichnen: 

1. die Werte der erhaltenen Gegenleistungen für die von ihnen 
ausgeführten Lieferungen und sonstigen Leistungen; 

2. die sonstigen Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 2 des 
Gesetzes. Für ihre Bemessung gilt Nummer 1 entsprechend. 

Die Aufzeichnungspflichten nach § 22 Abs. 2 Nr. 4, 7, 8 und 9 des 
Gesetzes bleiben unberührt. 

§ 66 -gestrichen- 

§ 66a Aufzeichnungspflichten bei der Anwendung des 
Durchschnittssatzes für Körperschaften, Personenvereini-
gungen und Vermögensmassen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 
9 des Körperschaftsteuergesetzes 

Der Unternehmer ist von den Aufzeichnungspflichten nach § 22 
Abs. 2 Nr. 5 und 6 des Gesetzes befreit, soweit er die abziehbaren 
Vorsteuerbeträge nach dem in § 23a des Gesetzes festgesetzten 
Durchschnittssatz berechnet. 

§ 67 Aufzeichnungspflichten bei der Anwendung der Durch-
schnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

Unternehmer, auf deren Umsätze § 24 des Gesetzes anzuwenden 
ist, sind für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb von den Auf-
zeichnungspflichten nach § 22 des Gesetzes befreit. Ausgenom-
men hiervon sind die Bemessungsgrundlagen für die Umsätze im 
Sinne des § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes. Die Aufzeich-
nungspflichten nach § 22 Abs. 2 Nr. 4, 7 und 8 des Gesetzes blei-
ben unberührt. 

§ 68 Befreiung von der Führung des Steuerheftes 

(1) Unternehmer im Sinne des § 22 Abs. 5 des Gesetzes sind von 
der Verpflichtung, ein Steuerheft zu führen, befreit, 

1. wenn sie im Inland eine gewerbliche Niederlassung besitzen 
und ordnungsmäßige Aufzeichnungen nach § 22 des Gesetzes 
in Verbindung mit den §§ 63 bis 66 dieser Verordnung führen; 

2. soweit ihre Umsätze nach den Durchschnittssätzen für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 
3 des Gesetzes) besteuert werden; 

3. soweit sie mit Zeitungen und Zeitschriften handeln; 

4. soweit sie auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, 
Bücher zu führen, oder ohne eine solche Verpflichtung Bücher 
führen. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 stellt das Finanzamt dem 
Unternehmer eine Bescheinigung über die Befreiung von der Füh-
rung des Steuerheftes aus. 

Zu § 23 des Gesetzes 

§ 69 Festsetzung allgemeiner Durchschnittssätze 

(1) Zur Berechnung der abziehbaren Vorsteuerbeträge nach allge-
meinen Durchschnittssätzen (§ 23 des Gesetzes) werden die in 
der Anlage bezeichneten Prozentsätze des Umsatzes als Durch-
schnittssätze festgesetzt. Die Durchschnittssätze gelten jeweils für 
die bei ihnen angegebenen Berufs- und Gewerbezweige. 

(2) Umsatz im Sinne des Absatzes 1 ist der Umsatz, den der Un-
ternehmer im Rahmen der in der Anlage bezeichneten Berufs- und 
Gewerbezweige im Inland ausführt, mit Ausnahme der Einfuhr, 
des innergemeinschaftlichen Erwerbs und der in § 4 Nr. 8, 9 Buch-
stabe a, Nr. 10 und 21 des Gesetzes bezeichneten Umsätze. 
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(3) Der Unternehmer, dessen Umsatz (Absatz 2) im vorangegan-
genen Kalenderjahr 61.356 Euro überstiegen hat, kann die Durch-
schnittssätze nicht in Anspruch nehmen. 

§ 70 Umfang der Durchschnittssätze 

(1) Die in Abschnitt A der Anlage bezeichneten Durchschnittssätze 
gelten für sämtliche Vorsteuerbeträge, die mit der Tätigkeit der Un-
ternehmer in den in der Anlage bezeichneten Berufs- und Gewer-
bezweigen zusammenhängen. Ein weiterer Vorsteuerabzug ist in-
soweit ausgeschlossen. 

(2) Neben den Vorsteuerbeträgen, die nach den in Abschnitt B der 
Anlage bezeichneten Durchschnittssätzen berechnet werden, 
können unter den Voraussetzungen des § 15 des Gesetzes abge-
zogen werden: 

1 die Vorsteuerbeträge für Gegenstände, die der Unternehmer 
zur Weiterveräußerung erworben oder eingeführt hat, ein-
schließlich der Vorsteuerbeträge für Rohstoffe, Halberzeug-
nisse, Hilfsstoffe und Zutaten; 

2. die Vorsteuerbeträge 

a) für Lieferungen von Gebäuden, Grundstücken und Grund-
stücksteilen, 

b) für Ausbauten, Einbauten, Umbauten und Instandsetzun-
gen bei den in Buchstabe a bezeichneten Gegenständen, 

c) für Leistungen im Sinne des § 4 Nr. 12 des Gesetzes. 

Das gilt nicht für Vorsteuerbeträge, die mit Maschinen und sonsti-
gen Vorrichtungen aller Art in Zusammenhang stehen, die zu einer 
Betriebsanlage gehören, auch wenn sie wesentliche Bestandteile 
eines Grundstücks sind. 

 


	Zu § 14 des Gesetzes
	§ 31 Angaben in der Rechnung
	§ 32 Rechnungen über Umsätze, die verschiedenen Steuer-sätzen unterliegen
	§ 33 Rechnungen über Kleinbeträge
	§ 34 Fahrausweise als Rechnungen
	§ 34a Rechnungen von Kleinunternehmern

	Zu § 15 des Gesetzes
	§ 35 Vorsteuerabzug bei Rechnungen über Kleinbeträge und bei Fahrausweisen
	§ 40 Vorsteuerabzug bei unfreien Versendungen
	§ 43 Erleichterungen bei der Aufteilung der Vorsteuern

	Zu § 15a des Gesetzes
	§ 44 Vereinfachungen bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs
	§ 45 Maßgebliches Ende des Berichtigungszeitraums

	Zu den §§ 16 und 18 des Gesetzes
	§ 46 Fristverlängerung
	§ 47 Sondervorauszahlung
	§ 48 Verfahren

	Zu § 22 des Gesetzes
	§ 63 Aufzeichnungspflichten
	§ 64 Aufzeichnung im Fall der Einfuhr
	§ 65 Aufzeichnungspflichten der Kleinunternehmer
	§ 66 -gestrichen-
	§ 66a Aufzeichnungspflichten bei der Anwendung des Durchschnittssatzes für Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes
	§ 67 Aufzeichnungspflichten bei der Anwendung der Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
	§ 68 Befreiung von der Führung des Steuerheftes

	Zu § 23 des Gesetzes
	§ 69 Festsetzung allgemeiner Durchschnittssätze
	§ 70 Umfang der Durchschnittssätze


